
BürgermeisterIhr

informiert

8212 Pischelsdorf   •   Gersdorf 78   •  Telefon: 03113 / 2410 
  www.gersdorf.gv.at  •  eMail: gemeinde@gersdorf.gv.at

Amtliche Mitteilung der Gemeinde Gersdorf a.d.F

Bürgermeistersprechstunden: Freitag von 15.30 bis 18.00 Uhr, jeden 1. Samstag im Monat von 8.30 bis 10.00 Uhr und jederzeit nach Vereinbarung

An einen Haushalt	 Ausgabe: September 2018	 Zugestellt durch Post.at

Mit großer Freude können wir verkünden, dass mit 
der Errichtung des neuen Gemeindekindergartens mit 
Kinderkrippe ein weiterer wichtiger Schritt für die positive 
Weiterentwicklung unserer Gemeinde gesetzt werden 
konnte. Rechtzeitig zum Schulbeginn konnte die neue 
Bildungs- und Betreuungsstätte in Betrieb genommen 
werden. Eine beachtliche Leistung, weil seit dem 
Spatenstich am 04. April 2018 bis zur Fertigstellung nur 
rund fünf Monate vergangen sind. Besonders erfreulich 
ist hervorzuheben, dass die Umsetzung durch unsere 
leistungsstarken, heimischen Betriebe wie z.B. den Firmen 
Elektro Schafler, Heizung & Sanitär Rath, Metallbau 
Gölles und Egger Glas, direkt aus der Gemeinde bzw. 
der Baufirma Kulmer Bau, der Tischlerei Kröpfl und 
Dachdeckerei Allmer aus der Region, reibungslos und 
ohne Unfälle ausgeführt werden konnte.

Der neue Kindergarten, vom Architekturbüro DI Sperl 
& Schrag aus St. Ruprecht an der Raab bis ins kleinste 
Detail perfekt geplant, weist mit einer Größe von 950 m², 
den neuen Gruppen- und Therapieräumen, Turnsaal, 
Büro, Sozialraum, Küche, Sanitärbereich, Terrassen, 
Leseecken, Nischen usw. eine hohe Qualität auf und ist 
mit dem bisherigen Raumangebot nicht mehr vergleichbar. 

Ein Kindergarten für die Zukunft!

Auch der Außenbereich mit Garten wurde komplett neu 
gestaltet und mit modernsten Spielgeräten ausgestattet 
um den Kindern Spielmöglichkeiten, viel Spaß aber auch 
entsprechende Sicherheit zu bieten.
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Unser bewährtes Team im Kindergarten unter der Leitung 
von Anita Weber, wird heuer durch zwei neue Pädagoginnen 
unterstützt: Martina Still aus Gschmaier und Christina Kohlweg 
aus Oberrettenbach. Beide passen ausgezeichnet ins Team und 
konnten sich in den ersten Tagen bereits gut eingewöhnen.

Mit der Erweiterung des Kindergartens wird langfristig 
und nachhaltig in die Zukunft der Gemeinde investiert. 
Frühförderung, Kinderbetreuung, Kinderkrippe, Kinder- 
garten mit Nachmittagsbetreuung sind enorm wichtig und 
für junge Familien heutzutage oft die entscheidenden 
Faktoren für eine Ansiedelung in der Gemeinde.
Eine gute Betreuung der Kleinsten ist für eine Gemeinde 
essenziell und notwendig, hier wird der Grundstein für das 
spätere Leben gelegt. Dieses gelungene Bauprojekt ist 
eine Investition in die Zukunft - unsere Kinder sind unsere 
Zukunft!

Zivildiener für den neuen Kindergarten
Es ist geplant, im Kindergarten künftig auch Zivildiener zu beschäftigen. Durch den großzügigen Ausbau des 
Kindergartens ist dies jetzt möglich, das Genehmigungsverfahren beim Land Steiermark läuft noch. Es ist vorgesehen,
bereits ab 1. Oktober 2018 bis Ende Juni 2019 einen Zivildiener im neuen Kindergarten einzustellen. Davon 
werden der gesamte Kindergartenbetrieb, insbesondere die Kinder profitieren, die dadurch erstmals auch eine 
männliche Bezugsperson hätten.

Der Landeshauptmann 
kommt zur Eröffnung

Die feierliche Eröffnung des neuen Kinder- 
gartens erfolgt am Freitag, den 21. Sep- 
tember 2018 mit Beginn um 10 Uhr. Auch 
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der 
das Bauvorhaben (Kostenaufwand rund €1,4 Mio.) 
großzügig mit Bedarfszuweisungsmittel des Landes 
unterstützt hat, wird persönlich zur Eröffnungsfeier 
nach Gersdorf kommen. Die Gemeindebevölkerung 
ist zu diesem Festakt recht herzlich eingeladen.
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Die großen Sommerferien sind vorbei, der Unterricht 
in unserer vierklassigen Volksschule in Gersdorf hat 
wieder begonnen. Schulleiterin Maga. Herta Schmidt 
freut sich heuer über 19 Schulanfänger in der ersten 
Klasse. Auch beim Lehrerteam kommt es im neuen 
Schuljahr zu Veränderungen: Frau Claudia Gradwohl hat 
karenzbedingt die Schule verlassen. Neu hinzugekommen 
ist heuer Frau Eva Reisenegger aus Gleisdorf, die die erste 
Klasse übernehmen wird sowie Herr Franz Josef Pfingstl 
aus Loipersdorf, der für die zweite Klasse verantwortlich 
sein wird. Die dritte Klasse wird von Verena Schloffer aus 
Pischelsdorf unterrichtet und die vierte Klasse obliegt so 
wie bisher unserer umsichtigen Schulleiterin Maga. Herta 
Schmidt. 

Schulanfang in der Volksschule

Als Werklehrerin fungiert Frau Hilde Retter aus 
Stubenberg, der Religionsunterricht wird von Frau Maria 
Seidler aus Pischelsdorf wahrgenommen und Frau 
Christine Schalk aus Sinabelkirchen komplettiert als 
Sprachheil- und Sonderschullehrerin das Pädagogenteam.

Zum Schutz der Kinder vor Wind und Wetter hat die 
Gemeinde ein großes Vordach im Eingangsbereich 
beauftragt, welches rechtzeitig vor Schulbeginn durch die 
heimischen Firmen Gölles-Metallbau und Egger-Glas 
installiert wurde.

Das Lehrerteam der Volkschule Gersdorf mit Franz Josef 
Pfingstl, Verena Schloffer, Schulleiterin Maga Herta 
Schmidt, Eva Reisenegger und Christine Schalk (von 
links)

Wir wünschen allen Schülern und Lehrern ein erfolgreiches neues Schuljahr! 

Nach drei Sprengelverhandlungen im Zusammenhang 
mit den laufenden Schulsanierungen, haben sich die 
Bürgermeister der Gemeinden Pischelsdorf, Ilztal, 
Feistritztal und Gersdorf mit dem Amt der Steier- 
märkischen  Landesregierung, Abteilung 6, auf 
eine Sprengeländerung in Volksschulbereich nach 
den neuen Gemeindegrenzen geeinigt. Demnach 
gehört ab dem Schuljahr 2019/2020 die gesamte 
Katastralgemeinde Oberrettenbach (bisher 
Pischelsdorf und Ilztal) dem Schulsprengel der Volks- 
schule Gersdorf an. Dies bedeutet für unsere Gemeinde, 

Schulsprengeländerung
dass künftig keine laufenden Schulerhaltungsbeiträge 
mehr an die vorgenannten Gemeinden zu leisten sind. 
Ein sprengelfremder Schulbesuch in die Volksschulen 
Prebensdorf und Pischelsdorf ist in begründeten Fällen 
jedoch nach wie vor möglich.

Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung am 
27.08.2018 bereits beschlossen, den entsprechenden 
Antrag auf Änderung der bestehenden Schulsprengel im 
betroffenen Bereich des Gemeindegebietes Gersdorf beim 
Amt der Steiermärkischen Landesregierung zu stellen.

Impressum: 	 Herausgeber: 			   Für den Inhalt verantwortlich:
		  Gemeinde Gersdorf a.d. Feistritz 	 Bürgermeister Ing. Erich Prem
		  A-8212 Gersdorf 78 		  erich.prem@gersdorf.gv.at • Tel: 0676/6506303
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YOGA 
– die uralte Lehre für ein gesundes

und glückliches Leben…

Wie schon gewohnt startet wieder der Yogakurs! 
– Dieses Jahr in den vollkommen neuen Räum-
lichkeiten des Kindergartens Gersdorf an der 
Feistritz. 

Kursstart: am Mi, 26.09.2018, um 19.00 Uhr

Ich freue mich auf ein Kennenlernen beziehungs-
weise aufs Wiedersehen! Auf eine kostenlose 
Schnuppereinheit bist Du herzlich eingeladen.

Bitte um Anmeldung unter: 
0650 / 27 52 797 oder
enaera@gmx.at 

Alles Liebe und bis bald!
Maria Durlacher 

Stellenausschreibung
Gemeinde-Vertragsbedienstete/r für den 

Verwaltungsbereich mit Schwerpunkt 
Buchhaltung und Rechnungswesen als 

Karenzvertretung

Wir suchen ab sofort (Dienstantritt Anfang Oktober 
2018) für unser Team im Gemeindeamt eine Karenz- 
vertretung für den Verwaltungsbereich mit einem 
Beschäftigungsausmaß von 100 % (40 Wochen- 
stunden).

ARBEITSBEREICH: Verwaltungstätigkeit mit dem 
Schwerpunkt Buchhaltung und Rechnungswesen.
Von den Bewerber/Innen erwarten wir eine 
kontaktfreudige Einstellung, Teamgeist, Eigeninitiative, 
Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit 
selbständig zu arbeiten, sowie einen freundlichen 
Umgang mit Personen im Parteienverkehr und über 
Telefon. Das Aufgabengebiet umfasst den gesamten 
Gemeinde-Verwaltungsbereich, liegt aber schwer- 
punktmäßig im Bereich Buchhaltung und 
Rechnungswesen. Ein Teilbereich ist die 
Öffentlichkeitsarbeit und die Wartung der Gemeinde-
Homepage. 

VORAUSSETZUNGEN UND QUALIFIKATION:
Fundierte kaufmännische Ausbildung (Abschluss 
einer Handelsakademie oder einer sonstigen 
gleichwertigen Ausbildung mit umfassenden EDV-
Kenntnissen), Unbescholtenheit, Österreichische 
Staatsbürgerschaft, Führerschein „B“, gute EDV-
Kenntnisse und – bei männlichen Bewerbern – der 
abgeleistete Präsenz- bzw. Zivildienst. 

Die Entlohnung erfolgt nach dem Gehaltsschema 
für Steiermärkische Gemeinde-Vertragsbedienstete 
entsprechend der Qualifikation. Die Einstellung erfolgt 
mit einer einmonatigen Probezeit und ist vorläufig 
befristet auf 1 Jahr. Für die Einstellung behalten wir 
uns eine Auswahl in Form eines Aufnahmetests vor. 

Bewerbungen sind schriftlich bis längstens 
Montag, 1. Oktober 2018, im Gemeindeamt, 

8212 Gersdorf 78, einzubringen.

„Tag der offenen Tür“  
•	Polizeimusik Steiermark 
•	Einsatzmittelschau 
•	Kinderpolizei 
•	Verkehrspolizei 
•	Kriminalpolizei

Feierliche Eröffnung der 
Polizeiinspektion Pischelsdorf 
am Donnerstag,18. Oktober 2018 
ab 14:00 Uhr 
8212 Pischelsdorf 511 (B54-Rundparkplatz)
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SOLL-Darstellung (Rechtsbezug: Stmk. ROG 2010, LGBl. Nr. 49/2010 idF LGBl. Nr. 117/2017)

Gemeinde
62216 Großsteinbach
KG 62227 Kroisbach

Gemeinde 62266 Feistritztal
KG 64101 Blaindorf

KG 68110
Gersdorf

Gemeinde
Gersdorf an der Feistritz
Flächenwidmungsplan-Änderung,

Verfahrensfall lfde. Nr. 0.03
"Erweiterung Industriegebiet" 

SOLL-Darstellung

Datum: 27.08.2018
GZ: 112FG18
Bearb.: Ja/Wü
Quelle: LBD-GI Daten ±1:5 000

0 40 80 120 160 20020
Meter

L:\02 - Workbench-GIS\01 - ArcGIS-ArcView\Gemeinden\Gersdorf \FWP_Gersdorf _Aend003_SOLL_Vers10_5.mxd

Verkehrsflächen
gem. § 32 (1) Stmk. ROG 2010

Öffentliches Gewässer

BEV-Abfrage vom 04.05.2018
Verkehrskonzept 2018, verfasst von TDC ZT - GmbH
Gebäudenachführungen laut Gemeindeangaben

Sonstige Planinhalte siehe Legende 
zum Flächenwidmungsplan Nr. 4.00 idgF

30-jähriger HW-Gefährdungsbereich
HW-Schutz in Gersdorf
Verf.: Büro DI Rolf H. Rakusch
GZ: 2012-03/01 vom Juni 2013

HW30

100-jähriger HW-Gefährdungsbereich
HW100

Sanierungsgebiet Naturgefahren (Hochwasser)(NG)

Geltungsbereich

LEGENDE:

Dorfgebiete
gem. § 30 (1) Z.7 Stmk. ROG 2010

Bebauungsdichterahmen
gem. § 30 (4) Stmk. ROG 2010

DO

0,3-1,0

Sondernutzung im Freiland - Freibad, Sportanlage
gem. § 25 (2) Z.1 Stmk. ROG 1974 idgF

Gewerbegebiete
gem. § 30 (1) Z.4 Stmk. ROG 2010GG

Industriegebiete 1
gem. § 30 (1) Z.5 Stmk. ROG 2010I1

Landesstraße L 394L 394

Freihaltegebiete im Freiland gem. § 33 (2) 
Stmk. ROG 2010
3 = Kleinklima
6 = Sonstiges

(FG) 3

Gemeindegrenze!!

Gashochdruckleitung 
Trans Austria Gasleitung GmbH
TAG I, TAG II, TAG LOOP II 

!! !!

Hochspannungsfreileitungen (20kV)
mit Leitungsschutzzone

F - 20kV

Landwirtschaftlich genutzte Fläche
gem. § 25 Stmk. ROG 1974 idgF

SF-Frb, Spo

Freiland mit zeitlich aufeinander folgende Nutzung
Aufschließungsgebiet für Industriegebiete 1 
gem.  § 26 (2)  iVm § 29 (3) iVm § 30 (1) Z.5 
Stmk. ROG 2010

LF

[I1(2)]

Aufschließungsgebiet für Industriegebiete 1 
gem. § 29 (3) iVm § 30 (1) Z.5 Stmk. ROG 2010

I1(1)

- BESCHLUSS -

Erweiterung Gewerbegebiet beschlossen
Nach erfolgter Beratung und Beschlussfassung über 
die Einwendungen, der Kenntnisnahmen der einzelnen 
Stellungnahmen sowie Ergänzungen des Erläuterungsberichtes 
hat der Gemeinderat einstimmig die 1. Änderung des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes und des Flächenwidmungsplanes für die 
Gewerbegebietserweiterung in Gersdorf, nach den Plänen von der 
Pumpernig & Partner ZT GmbH, GZ: 112FG18 vom 27.08.2018, 
beschlossen. Die Behandlung im Raumordnungsbeirat erfolgt 
noch im September, der entsprechende Beschluss durch die 
Landesregierung ist bis Anfang Oktober zu erwarten.


